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Arbeltsscbutzverordnung 

vom 1. Dezember 1977
- A8VO -

(GBl. I Nr. 36 S. 405)
— Auszug —
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(1) Wer als Leiter, leitender Mitarbeiter 
oder Sicherheitsinspektor

a) vorsätzlich oder fahrlässig auf dem 
Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschut
zes in Rechtsvorschriften oder betrieblichen 
Regelungen festgelegte Pflichten verletzt 
oder einer Auflage der Arbeitsschutzinspek
toren bzw. der Beauftragten staatlicher Or
gane mit Befugnissen zur Kontrolle, An
leitung und Überwachung auf speziellen 
Gebieten des Gesundheits- und Arbeits
schutzes zuwiderhandelt,

b) vorsätzlich einen Arbeitsschutzinspek
tor oder einen Beauftragten staatlicher 
Organe mit Befugnissen zur Kontrolle, An
leitung und Überwachung auf speziellen 
Gebieten des Gesundheits- und Arbeits
schutzes an der Erfüllung seiner Kontroil- 
pflichten hindert,

kann mit einem Verweis oder einer Ord
nungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung gemäß 
Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder anderen, die 
gesellschaftlichen Interessen mißachtenden 
Beweggründen oder wiederholt innerhalb 
von 2 Jahren begangen und mit Ordnungs
strafe geahndet worden, oder ist ein grö
ßerer Schaden verursacht worden oder 
hätte er verursacht werden können, kann 
eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 M ausge
sprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstraf
verfahrens obliegt den Leitern der Arbeits
schutzinspektionen, den Leitern der Inspek
tionen des Staatlichen Amtes für Technische 
Überwachung und den Technischen Über
wachungen im Bereich der bewaffneten 
Organe im Rahmen ihrer Zuständigkeit. 
Die Befugnis der Leiter anderer staatlicher 
Organe gemäß § 30 Abs. 1 zur Durchführung 
von Ordnungsstrafverfahren wird hiervon 
nicht berührt.

(4) Für die Durchführung des Ordnungs- 
Strafverfahrens und den Ausspruch von

Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).
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Aber den Umgang mit Wasserschadstoffen 
— Wasserschadstoffverordnung —

(GBl. I 1978 Nr. 3 S. 50)
— Auszug —
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(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen den Bestimmungen der §§3 und 6 
Abs. 1 dieser Verordnung handelt, kann mit 
Verweis odervOrdnungsstrafe von 10 M bis 
300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung aus 
Vorteilsstreben oder anderen, die gesell
schaftlichen Interessen mißachtenden Be
weggründen oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe 
geahndet worden, oder ist ein größerer 
Schaden verursacht Worden oder hätte ver
ursacht werden können, kann eine Ord
nungsstrafe bis zu 1 000 M ausgesprochen 
werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der zu
ständigen Staatlichen Gewässeraufsicht.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswddrig- 
keiten gemäß Abs. 1 sind die berechtigten 
Mitarbeiter der Staatlichen Gewässerauf
sicht befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld von 1, 3, 5 oder 10 M auszuspn - 
eben.

(5) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswddrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

(6) Die strafrechtliche Verantwortlich
keit bei der Verursachung einer Umwelt
gefahr gemäß den §§ 191 а und 191 b Straf
gesetzbuch bleibt unberührt.


